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1 Einführung 
1.1 Bürgerhaushalt 
 

Bürgerkommune steht für eine Kommune, in der sich die Bürgerinnen und Bürger als 
Teilhaber am Gemeinwesen verstehen, sich für die Entwicklung ihrer Stadt interessieren und 
einsetzen. Sie bringen sich in Entscheidungen ein und wirken bei der Aufrechterhaltung, 
Gestaltung und Entwicklung ihrer Stadt mit. Die Einbeziehung der Bürgerinnen und Bürger in 
wesentliche Entscheidungen wird durch einen fortlaufenden Beteiligungsprozess gesichert. 
Die Bürger selbst haben die Möglichkeit aber auch die Verantwortung, sich über erweiterte 
oder gänzlich neue Formen der Beteiligung an verschiedenen Prozessen der 
Meinungsbildung sowie der Gestaltung ihres unmittelbaren Umfeldes einzubringen. In diesem 
Kontext stellt der Bürgerhaushalt für die Bürgerinnen und Bürger die Möglichkeit zur aktiven 
Beteiligung an der Haushaltsplanung ihrer Kommune dar. 
 
Der Bürgerhaushalt stellt eine spezielle Form der Bürgerbeteiligung dar. Im öffentlichen 
Diskurs wird über Bedarfe, Ressourcen und zukünftige Entwicklungen diskutiert. Zum einen 
geht es um die Schaffung von Transparenz hinsichtlich der Haushaltssituation, des 
Haushaltsplanes sowie seines Entstehungsprozesses. Zum anderen geht es darum, die 
Bürgerinnen und Bürger der Landeshauptstadt Potsdam durch den Bürgerhaushalt an der 
Haushaltsplanung teilhaben zu lassen, um das Verständnis zwischen Bürgerschaft, Politik 
und Verwaltung zu erhöhen.  

 
1.2 Konzepterarbeitung 
 

Das Beteiligungskonzept Bürgerhaushalt Potsdam wurde 2006 auf der Grundlage der 
Empfehlungen der AG Bürgerhaushalt und der daraus resultierenden Beschlüsse der 
Stadtverordnetenversammlung erarbeitet. Dabei wurden die Stellungnahmen der Fraktionen 
zum Bürgerhaushalt in Potsdam, die Erfahrungen des Bezirkes Berlin – Lichtenberg, die 
Erfahrungen der Partnerstadt Bobigny sowie die der Landeshauptstadt Potsdam zugrunde 
gelegt. Die konzeptionelle Erarbeitung erfolgte mit Unterstützung der Universität Potsdam. 
Eine Bürgerbeteiligung zu den wesentlichen Entscheidungen des Konzeptes erfolgte im 
Januar 2007 im Rahmen einer Bürgerversammlung. Die daraus resultierenden Vorschläge 
wurden in der AG Bürgerhaushalt beraten. Das Konzept Bürgerhaushalt Potsdam wurde 
durch die Stadtverordnetenversammlung im Januar 2007 beschlossen (DS 07/SVV/0037). 

Die Bürgerhaushalte 2008 bis 2010 wurden jeweils evaluiert und das Verfahren jährlich 
angepasst und weiterentwickelt. Durch die AG Bürgerhaushalt wurden von Juni bis 
September 2010 notwendige Konzeptanpassungen beraten und der Stadtverordneten-
versammlung zur Beschlussfassung vorgelegt (DS 10/SVV/0887). Im Jahr 2012  wurden 
weitere Konzeptergänzungen vorgenommen (DS 12/SVV/0158). 

Das Konzept benötigt während der Umsetzung eine begleitende, konzeptionelle Vertiefung. 
Unterstützend soll dabei die Universität Potsdam tätig sein, die durch ihr Seminar 
„Bürgerkommune und Bürgerhaushalt. Theorie und europäische Praxis“ bereits einen breiten 
Kontakt mit einem Teil der Bürgerschaft aufbauen konnte. Die weitere konzeptionelle 
Begleitung erfolgt so, dass die Durchführung des Bürgerhaushalts gesichert ist.  
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1.3 Kriterien und Ziele des Bürgerhaushalts in Potsdam 
 

Bei den in der Stadtverordnetenversammlung vertretenen Fraktionen besteht Einigkeit über 
die Ein- und Durchführung des Bürgerhaushalts in der Landeshauptstadt, welche den 
Bürgerinnen und Bürgern als Form der mittelbaren Beteiligung ermöglicht, bei der 
Erarbeitung bestimmter Teile des Haushaltes mitzuwirken. Der Bürgerhaushalt bietet darüber 
hinaus als partizipatives Demokratieelement eine Form des Dialoges zwischen der 
Bürgerschaft und der Politik, wobei festzuhalten ist, dass die Entscheidungshoheit über den 
Gesamthaushalt der Landeshauptstadt uneingeschränkt bei der Stadtverordneten-
versammlung verbleibt. 
 
Bei dem Bürgerhaushalt handelt es sich um ein langfristig angelegtes kontinuierliches 
Projekt, welches fortlaufend in Abhängigkeit zum Bürgerwillen sowie zu kommunalpolitischen 
Notwendigkeiten auszugestalten ist. 
 
Ziel ist es, dem Interesse der Potsdamer Bürgerinnen und Bürger an der Mitgestaltung 
Rechnung zu tragen, aber auch die Akzeptanz politischer und administrativer 
Entscheidungen zu erhöhen. Darüber hinaus soll der Bürgerhaushalt das Interesse der 
Bürgerinnen und Bürger an ihrer Stadt und an der Mitwirkung im Sinne einer Bürgerkommune 
vergrößern sowie zur Identitätsstiftung beitragen. In diesem Zusammenhang soll die 
förderliche Zusammenarbeit mit wissenschaftlichen Einrichtungen zur Entwicklung des 
Prozesses und zur Evaluation kontinuierlich und begleitend gestaltet werden. 

 
1.4 Das Bürgerhaushaltsverfahren 
 

Das Bürgerhaushaltsverfahren lässt sich in drei Phasen unterteilen, in denen den 
Bürgerinnen und Bürgern unterschiedliche Möglichkeiten zur Beteiligung gegeben sind. 
 

1. Information 2. Konsultation Umsetzung 3. 

Rechenschaft 

Information über 
Prozess, 
Beteiligungsmöglichkeit 
und 
Beteiligungsgegenstand 
sowie über die 
Rahmenbedingungen 
des Haushalts 

Vorschlags-
sammlung 
und 
Priorisierung 

Votierung 
der 
Vorschläge 
durch Bürger 

politisch/administra-
tive Abstimmung, 
Haushaltsbeschluss 

Begründung 
zum Umgang 
mit den 
Vorschlägen 

 
Die Informationsphase stellt den ersten Schritt im Bürgerhaushaltsprozess dar. Da 
aussagekräftige Informationen der Schlüssel für den Dialog sind, soll durch die 
Informationsphase  den Bürgerinnen und Bürgern ein Überblick über die 
Gesamthaushaltssituation, die einzelnen Haushaltsbereiche und die Möglichkeiten im 
Beteiligungsprozess vermittelt werden. 

 
In der Konsultationsphase wird der Dialog zwischen der Bürgerschaft, der Verwaltung und 
der Politik gesucht. Die Bürgerschaft soll die Möglichkeit erhalten, sich zu den 
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Schwerpunkten der Haushaltsplanung zu positionieren. Dies erfolgt in Diskussionen, in denen 
Vorschläge gesammelt, priorisiert, votiert und an die Entscheidungsträger weitergeleitet 
werden. Unter Berücksichtigung der Ergebnisse der Diskussion in den Fachausschüssen 
entscheidet die Stadtverordnetenversammlung als zuständiges Gremium für die 
Haushaltssatzung. 

In der darauffolgenden Rechenschaftsphase wird es den Bürgerinnen und Bürgern 
ermöglicht, die Verwendung der Haushaltsmittel nachzuvollziehen. Hier wird die 
Haushaltsaufstellung unter der Beachtung der Bürgervorschläge vorgestellt und Rechen-
schaft über die Form und das Ausmaß der Berücksichtigung der Vorschläge gegeben. 
Dadurch ist es der Bürgerschaft möglich zu verfolgen, wie die Haushaltsentscheidungen 
erfolgt sind. 
 
Die Nachfolgende Grafik zeigt schematisch den Beteiligungskreislauf: 
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2 Rollen der Beteiligten 
2.1 Bürgerschaft  
 

Die Bürgerinnen und Bürger der Landeshauptstadt Potsdam spielen eine wichtige Rolle im 
Bürgerhaushaltsprozess, da ihre Vorschläge gefragt sind. Um diese einzubringen, stehen 
ihnen verschiedene Medien zur Verfügung. Im Rahmen der Konsultationsphase können sie 
ihre Vorstellungen über das Internet, in Bürgerversammlungen oder mithilfe von 
Beteiligungsbögen schriftlich äußern. Darüber hinaus können sie sowohl in der Projektgruppe 
an der konzeptionellen und organisatorischen Arbeit, als auch im Redaktionsteam an der 
Bearbeitung der Vorschläge mitwirken. Diese Form der Beteiligung ermöglicht ihnen auch 
außerhalb von Wahlen ein bestimmtes Maß an Einflussnahme. 

 
2.2 Stadtverordnete 
 

Die Stadtverordneten wirken in ihrer Tätigkeit als Mitglieder des Lenkungsgremiums und der 
Projektgruppe an der Gestaltung des gesamten Beteiligungsprozesses mit. Nach Abschluss 
des Beteiligungsverfahrens obliegt es ausschließlich der Stadtverordnetenversammlung über 
den Gesamthaushalt unter Berücksichtigung der Bürgervorschläge zu entscheiden. Trotz 
dieser Entscheidungshoheit sollen die Stadtverordneten der Bürgerschaft gegenüber 
hinsichtlich der Berücksichtigung der eingebrachten Vorschläge rechenschaftspflichtig sein. 

 
2.3 Verwaltung  
 

Die Verwaltung übernimmt im Prozess der Bürgerbeteiligung hauptsächlich eine 
organisatorische Rolle. Diese beinhaltet die Vorbereitung und die Organisation der 
Veranstaltungen. In diesem Zusammenhang fällt das Erarbeiten und Veröffentlichen der 
Informationen ebenfalls in ihren Tätigkeitsbereich. Darüber hinaus kommt der Verwaltung 
eine wichtige Rolle bei der Erarbeitung des zeitlichen Rahmens und bei der Erstellung des 
Konzeptes zur Durchführung des Bürgerhaushalts zu. Eine weitere Aufgabe besteht in der 
Erstellung von fachlichen Stellungnahmen der zuständigen Bereiche zu den Vorschlägen, die 
als Entscheidungshilfe für die Bürgerinnen und Bürger im Rahmen der Votierung sowie den 
Stadtverordneten bei der Beschlussfassung dienen. 

 
2.4 Lenkungsgremium – AG Bürgerhaushalt 
 

Die AG Bürgerhaushalt wurde von der Vorsitzenden der Stadtverordnetenversammlung, den 
Fraktionen bzw. Vertretern der Stadtverordnetenversammlung und dem Bürgermeister der 
Landeshauptstadt Potsdam 2006 gegründet und stellt ein nicht förmliches Gremium dar, 
welches die Aufgabe hat, den Prozess des Bürgerhaushalts in Potsdam dauerhaft zu 
begleiten. 

Der AG gehören jeweils Mitglieder der einzelnen Fraktionen, der Bürgermeister, die/der 
Vorsitzende der Stadtverordnetenversammlung, die/der Vorsitzende des Finanzausschusses 
und Vertreter der Zentralen Steuerungsunterstützung als Projektleitung an. Die Sitzungen der 
AG Bürgerhaushalt hinsichtlich der konzeptionellen Belange können durch externe 
Moderatoren begleitet werden.  
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In diesem Gremium wird über das weitere Vorgehen sowie über spezielle konzeptionelle  
Punkte im Prozess des Bürgerhaushalts beraten und einvernehmliche Empfehlungen 
ausgesprochen, so dass auch von Seiten der Politik immer eine genaue Standortbestimmung 
vorausgesetzt werden kann. Das Lenkungsgremium tritt nach jeweils drei Durchläufen des 
Bürgerhaushalts zusammen um das Konzeptgrundsätzlich zu beraten, eventuell zu ergänzen 
oder wenn die Notwendigkeit durch die Stadtverordnetenversammlung gesehen wird und 
diese Fragen nicht innerhalb des Projektteams geklärt werden können. 

 
2.5 Projektteam Bürgerhaushalt 
 

Dem Projektteam werden 4 Vertreter der Geschäftsbereiche der Verwaltung, 4 Vertreter der 
Stadtverordnetenversammlung, die sich in der AG Bürgerhaushalt beteiligen und mindestens 
4 bis maximal 6 Vertreter der Bürgerschaft angehören. Diese werden über ein Anschreiben 
des Oberbürgermeisters zur Teilnahme aufgefordert. Adressaten sind die in der 
erweiterbaren „Liste der interessierten Bürgerinnen und Bürger“ und „Liste der interessierten 
Vereine“ Enthaltenen, sowie Bürgerinnen und Bürger die durch Zufallsauswahl aus dem 
Melderegister ausgewählt werden. Sollten mehr Anmeldungen als zu vergebende Plätze 
vorliegen, entscheidet das Losverfahren. Es findet ein ständiger Dialog zwischen 
Bürgerschaft und Verwaltung über organisatorische und inhaltliche Fragen statt. Um die 
Erarbeitung des Bürgerhaushalts näher an der Bürgerschaft zu gestalten, wird die 
Zusammenarbeit bei der Konzepterarbeitung zwischen den Bürgerinnen und Bürgern und der 
Verwaltung vertieft. Das Projektteam begleitet das Bürgerhaushaltsverfahren und wertet es 
aus. 

 
2.6 Redaktionsteam 
 

Das Redaktionsteam setzt sich aus Verwaltungsmitarbeitern und mindestens 6 Bürgerinnen 
und Bürgern zusammen. Zur Teilnahme am Redaktionsteam können Bürgerinnen und Bürger 
aus den Stadtteilversammlungen benannt werden. Eine Bewerbung zur Teilnahme am 
Redaktionsteam kann weiterhin formlos an die Projektleitung gestellt werden. Sollten mehr 
Anmeldungen als zu vergebende Plätze vorliegen, entscheidet das Losverfahren. 

Die zentrale Aufgabe des Redaktionsteams besteht darin, die gesammelten Vorschläge so 
aufzuarbeiten, dass diese in der „Liste der Vorschläge der Bürgerinnen und Bürger“ im 
Internet, auf Votierungsbögen und auf der Abschlussveranstaltung kommuniziert und 
entschieden werden können. Die Anregungen werden hierbei nach festgelegten 
Ausschlusskriterien vorsortiert. Betreffen sie nicht steuerbare Aufgaben oder Sachverhalte, 
bei denen die Zuständigkeit nicht bei der Landeshauptstadt Potsdam liegen, so werden diese 
ausgeschlossen. Dies gilt auch für zu allgemein formulierte Gedanken. Handelt es sich um 
sich gleichende Vorschläge, werden diese zusammengefasst, um als Ergebnis eine „Liste der 
Vorschläge der Bürgerinnen und Bürger“ vorzulegen. 
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3 Grundsätze / Bestimmungen zum Beteiligungsprozess  
3.1 Beteiligungsgegenstand 
 

Die durch den Bürgerhaushalt ermöglichte Beteiligung der Bürgerschaft für den Bürger-
haushalt beinhaltete diejenigen Aufgaben, die steuerbar sind. Dies sind vorrangig freiwillige 
Aufgaben der Landeshauptstadt Potsdam. Über diese Produkte wird im Vorfeld informiert 
werden, damit im ausreichenden Maße sichergestellt werden kann, dass die Bereiche der 
Beteiligung bei den Bürgerinnen und Bürgern bekannt sind. Die betreffenden Produkte 
werden zusammengestellt  und in Form eines Produktkataloges zugänglich gemacht. Zum 
Beteiligungsgegenstand gehören auch Investitionen, vorrangig Bauinvestitionen in Bezug auf 
kommunale Hochbauten und öffentliche Räume wie Straßen (Fahrbahn, Radweg, Gehweg), 
Spielplätze, Sportanlagen und Grünflächen (einschließlich Seen). Dazu wird beginnend mit 
dem Bürgerhaushalt 2012 der Bürgerschaft die Möglichkeit eingeräumt, über eine Liste an 
Investitionsvorschlägen der Verwaltung und der Bürgerschaft, für die Investitionsplanung in 
zweijährigem Abstand (also zunächst für Investitionen im Jahr 2014) zu votieren. Die von der 
Stadtverordnetenversammlung angenommenen Vorschläge dieser Liste, werden auf diese 
Weise verbindlicher Bestandteil der mittelfristigen Investitionsplanung. 

 
3.2 Beteiligungsformen 
 

Der Bürgerhaushalt sieht verschiedene Formen der Beteiligung vor, um möglichst vielen 
Bürgerinnen und Bürgern der Landeshauptstadt Potsdam die Mitwirkung zu ermöglichen. 
Vorgesehen sind eine Internet-Plattform, Beteiligungsbögen und Bürgerversammlungen.  

Über das Internet können Ideen, Fragen und Vorschläge in großer Zahl eingebracht werden. 
Für diesen Bereich ist es besonders wichtig, eine ständig aktualisierte Darstellung zu 
betreiben. Im Rahmen der finanziellen Möglichkeiten wird das Medium Internet professionell 
begleitet, so dass z.B. eine virtuelle Pinwand, eine Diskussionsplattform und die Darstellung 
des Haushaltsentwurfes möglich sein sollen. Des Weiteren können über das Internet 
Einladungen, Erklärungen und Auswertungen einem breiten Publikum zugänglich gemacht 
werden.  

Mit der Versendung von Beteiligungsbögen an zufällig aus dem Melderegister ausgewählte 
Potsdamerinnen und Potsdamer können u.a. Vorschläge zum Bürgerhaushalt abgegeben 
werden, der Wissenstand zum Bürgerhaushaltsprozess und statistische Daten erfragt 
werden, die dann zur Verbesserung des Prozesses herangezogen werden. Des Weiteren 
werden sie, wie bisher, zum Einholen von Veranstaltungsfeedbacks genutzt.  

Die Bürgerversammlungen bilden einen entscheidenden Teil der Beteiligungsformen, da sie 
den Bürgerinnen und Bürgern die Möglichkeit geben, Probleme und Anregungen in ihrem 
näheren Umfeld zu erläutern und mit den Verantwortlichen persönlich in Kontakt zu treten. 
Sie sollen sowohl zentral als auch dezentral stattfinden. Als zentrale Bürgerversammlungen 
sind die Auftakt- und die Abschlussveranstaltung geplant. Der Bezugspunkt für die 
dezentralen Veranstaltungen sind die vorhandenen Sozialräume, welche für den 
Bürgerhaushalt in 3 Bereiche zusammengefasst werden. Die Vorteile dieser dezentralen 
Bürgerversammlungen resultieren aus der Identifikation der Bürgerinnen und Bürger mit 
ihrem Wohnumfeld und der sich daraus ergebenden möglichen und interessierten Teilnahme 
an den Bürgerversammlungen. 
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3.3 Sozialraumorientierung 
 

Um eine für jedermann nahezu unter gleichem Aufwand zu erreichende Veranstaltung zu 
gewährleisten, werden aneinandergrenzende Sozialräume zusammengelegt. Die  
Landeshauptstadt Potsdam wird in sechs Sozialräume untergliedert. 

Sozialräume der Stadt Potsdam

  I  - Nördliche Ortsteile und Sacrow

  II - Potsdam Nord

 III - Potsdam West / Innenstadt / Nördliche Vorstädte

 IV - Babelsberg und Zentrum Ost

  V - Stern / Drewitz / Kirchsteigfeld

 VI - Schlaatz / Waldstadt I  + II  / Potsdam Süd

 
Für das Beteiligungsverfahren entstehen die drei zu diesem Zweck zusammengefassten 
Sozialräume in Potsdam: 

Potsdam Nord: Sozialraum I (nördliche Ortsteile und Sacrow) und II (Potsdam Nord) 

Potsdam Mitte: Sozialraum III (Potsdam West / Mitte) und IV (Babelsberg / Zentrum Ost) 

Potsdam Süd: Sozialraum V (Stern / Drewitz / Kirchsteigfeld) und VI (Schlaatz /Waldstadt  

 Potsdam-Süd) 

Auch bei folgenden Bürgerhaushaltsprozessen sollte nach Notwendigkeit und entsprechend 
des Interesses der Bürgerschaft (ablesbar bspw. an Teilnehmerzahlen) möglichst an der 
Sozialraumorientierung und Durchführung von mehreren dezentralen Veranstaltungen 
festgehalten werden. 

 
3.4 Informationsphase - Beginn der Bürgerbeteiligung 
 

Zu Beginn des Bürgerhaushaltsprozesses werden die verschiedenen 
Informationsmöglichkeiten genutzt, um die steuerbaren Produkte und Leistungen 
vorzustellen, die im Rahmen des Bürgerhaushalts für die Bürgerbeteiligung zur Diskussion 
stehen. Zu den Investitionen aus dem Investitionsplan der Landeshauptstadt Potsdam 
werden jährlich detaillierte Informationen zur Verfügung gestellt. Dies erfolgt in der Auftakt- 
und Informationsveranstaltung möglichst im zeitlichen Zusammenhang mit der 
Verabschiedung des Eckwertebeschlusses für das folgende Haushaltsjahr. In dieser ersten 
zentralen Bürgerversammlung wird sowohl über den Haushaltsprozess, als auch über die 
aktuelle Haushaltssituation informiert. Diese Informationen werden darüber hinaus auch über 
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das Internet und durch ein an zufällig aus dem Melderegister ausgewählten Bürgerinnen und 
Bürgern versandtes Schreiben kommuniziert.  

 
3.5 Konsultationsphase 

3.5.1 Vorschlagssammlung 
 

Nach dem Eckwertebeschluss finden in den Sozialräumen die dezentralen 
Bürgerversammlungen zum Bürgerhaushalt statt, die den Bürgern die Möglichkeit geben, sich 
aktiv zu beteiligen. Hierbei werden, wie bereits erwähnt, die Sozialräume in geeigneter Weise 
zusammengefasst, um eine möglichst gleichwertige Beteiligungsplattform zu bieten. Dadurch 
werden konkrete produktbezogene Bürgervorschläge erwartet. Darüber hinaus erfolgt das 
Sammeln von Vorschlägen über das Internet. Die bereits in der Informationsphase 
angeschriebenen Bürgerinnen und Bürger können ihre Vorschläge schriftlich einreichen. 

Die Unterteilung der Vorschläge kann ergänzend in verschiedenen Kategorien erfolgen. So 
können Vorschläge mit einer haushaltskonsolidierenden Wirkung als "HSK-Vorschläge" 
aufgelistet werden. Zum anderen kann eine Unterteilung aller Vorschläge nach "Stadt-" oder 
"Kiezvorschlag" vorgenommen werden. Stadtvorschläge sind alle Vorschläge, die eine 
gesamtstädtische Wirkung haben. Als Kiezvorschläge werden alle im Stadtgebiet verortbaren 
Vorschläge dargestellt. Die Unterteilung soll der konkreten Auswertung des Projekts dienen. 
 
3.5.2 Priorisierung 
 

Um eine übersichtliche Priorisierung der Bürgervorschläge zu gewährleisten, werden die 
Bürgerinnen und Bürger der Landeshauptstadt Potsdam gebeten, abzustimmen. Die 
Priorisierung/ Vorauswahl aller Vorschläge kann sowohl im Internet als auch persönlich 
erfolgen. Dazu werden alle Vorschläge in geeigneter Weise der Bürgerschaft zur Verfügung 
gestellt. Dies kann beispielsweise auf Stadtteilversammlungen oder durch die Auflistung aller 
Vorschläge in einem öffentlichen Raum stattfinden. 
 
Durch dieses Verfahren lassen sich im Vorfeld bereits zu allgemeine oder nicht durchführbare 
Vorschläge durch die Bürgerinnen und Bürger aussortieren. Beim Priorisierungsverfahren 
besitzt jeder Bürger/jede Bürgerin 5 Punkte, die auf die zur Verfügung stehenden Vorschläge 
nach eigener Gewichtung verteilt werden können. Mehrfachnennungen sind dabei 
zugelassen. Die Vorschläge werden entsprechend ihrer Punktzahl aufgelistet und 
anschließend nach ihrer Gesamtpunktzahl zusammengefasst.  
 
3.5.3 Bearbeitung der Vorschläge  
 

Daran anschließend erfolgt die Aufarbeitung der gesammelten Vorschläge durch das 
Redaktionsteam, welches zu allgemeine Anregungen aussortiert, aneinander angelehnte 
zusammenfasst und eine sachliche Strukturierung vornimmt. Die Bearbeitung erfolgt dabei 
nach festgelegten Kriterien. Betreffen die Vorschläge nicht steuerbare Aufgaben oder 
Sachverhalte, bei der die Zuständigkeit nicht bei der Landeshauptstadt Potsdam liegt, so 
werden diese ausgeschlossen. Als Ergebnis der Arbeit des Redaktionsteams liegt 
abschließend die „Liste der Vorschläge der Bürgerinnen und Bürger“ vor.  
 
Um eine Übersichtlichkeit bei der Votierung zu gewährleisten, soll die Liste eine Maximalzahl 
von 40 Vorschlägen nicht überschreiten. Wird diese Anzahl durch die eingereichten und 
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priorisierten Bürgervorschläge nicht erreicht, kann das Redaktionsteam Vorschläge der 
Verwaltung oder eigene Vorschläge ergänzen. 
 
Zur Darstellung der Rahmenbedingungen der kommunalen Haushaltsaufstellung wird 
während der redaktionellen Bearbeitung zwischen Ergebnis- und Finanzhaushalt 
unterschieden. Ziel ist es, der Bürgerschaft die Haushaltssystematik zu erläutern und eine 
Alternativabwägung zu ermöglichen. Dafür werden Vorschläge zu konsumtiven Ausgaben 
und Investitionsplanungen einer Liste von haushaltssichernden Maßnahmen 
gegenübergestellt. Zusammenfassend ergibt sich folgende Auflistung nach 
Haushaltskategorie in der „Liste der Vorschläge der Bürgerinnen und Bürger“:  
 
> 10 Vorschläge zur Haushaltskonsolidierung/Haushaltssicherung  

> 20 Vorschläge zur laufenden Verwaltungstätigkeit (Ergebnishaushalt)  

> 10 Vorschläge zur Investitionsplanung (Finanzhaushalt)  
 
3.5.4 Votierung 

 
Die endgültige Votierung der auf den verschiedenen Beteiligungswegen gesammelten und 
aufgearbeiteten Vorschläge erfolgt ebenfalls über ein Punktesystem im Zuge der zentralen 
Abschlussveranstaltung, über Internet und mit Votierungsbögen. Bei diesem 
Votierungsverfahren besitzt jeder Bürger/jede Bürgerin 5 Punkte pro Haushaltskategorie, also 
insgesamt 15 Punkte, die auf die zur Verfügung stehenden Vorschläge nach eigener 
Gewichtung verteilt werden können. Mehrfachnennungen sind dabei zugelassen. Die 
Vorschläge der einzelnen Votierungswege werden entsprechend ihrer Punktzahl aufgelistet 
und anschließend in der „Liste der Bürgerinnen und Bürger“ zusammengefasst. In diesen 
Katalog werden jeweils die wichtigsten Vorschläge mit der höchsten Gesamtpunktzahl 
aufgenommen und den Stadtverordneten übergeben. Entsprechend der Alternativabwägung 
soll auch die „Liste der Bürgerinnen und Bürger“ eine Untergliederung nach 
Haushaltskategorie aufweisen. Aufgenommen werden jeweils die Vorschläge mit der 
höchsten Punktzahl pro Kategorie: 
 
> 5 Vorschläge zur Haushaltskonsolidierung/Haushaltssicherung  

> 10 Vorschläge zur laufenden Verwaltungstätigkeit (Ergebnishaushalt)  

> 5 Vorschläge zur Investitionsplanung (Finanzhaushalt) 
 
Dieses Verfahren verschafft den Bürgerinnen und Bürgern die Möglichkeit, über konkrete 
Vorschläge für die Umsetzung im Haushaltsplan abzustimmen. Die Bürgerschaft kann in der 
darauffolgenden Umsetzungsphase genau nachvollziehen, welche der Vorschläge 
berücksichtigt worden sind und welche keine Beachtung gefunden haben. Die Teilnahme der 
Einwohnerinnen und Einwohner bei der Abstimmung über die Vorschläge zum 
Bürgerhaushalt ist ab dem Alter von 14 Jahren möglich. 

 
3.6 Umsetzung - Entscheidung der Politik 
 

Die Übergabe der „Liste der Bürgerinnen und Bürger“ erfolgt offiziell durch Vertreter der 
Bürgerinnen und Bürger und möglichst zeitgleich mit der Einbringung des Haushaltsentwurfes 
durch den Oberbürgermeister der Landeshauptstadt Potsdam. Die Vorschläge zum 
Bürgerhaushalt stehen somit den Stadtverordneten für die Haushaltsberatungen rechtzeitig 
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zur Verfügung. Jeder einzelne Vorschlag der „Liste der Bürgerinnen und Bürger“ soll dabei 
eine eigene Drucksachennummer erhalten. Hierzu bringt der Vorsitzende/die Vorsitzende der 
Stadtverordnetenversammlung diese Vorschläge in die Stadtverordnetenversammlung ein. 
Der Entscheidungsprozess sollte möglichst zeitgleich mit der Haushaltsdiskussion stattfinden, 
damit die Ergebnisse rechtzeitig zum Haushaltsbeschluss vorliegen. Die 
Stadtverordnetenversammlung wird über die votierten Vorschläge entscheiden und in den 
Diskussionsprozess zum Haushalt einbeziehen.  
 

 
3.7 Rechenschaftsphase 
 

Nach der Beschlussfassung der Haushaltssatzung besteht im Rahmen der 
Auftaktveranstaltung zum folgenden Bürgerhaushalt die Möglichkeit, die getroffenen 
Entscheidungen durch die Politiker den Bürgerinnen und Bürgern erläutern zu lassen. Somit 
können diese abschließend nachvollziehen, ob und in welcher Form ihre Vorschläge 
berücksichtigt wurden. Die Verwaltung bringt sechs Monate nach dem Beschluss zu den 
Vorschlägen der Liste der Bürgerinnen und Bürger einen ersten Zwischenbericht über die als 
Prüfaufträge an die Verwaltung weitergeleiteten Vorschläge in die Stadtverordneten-
versammlung als Mitteilungsvorlage ein. Über die konkreten Ergebnisse des Bürger-
haushaltsprozesses soll im Zusammenhang mit dem Jahresabschluss berichtet werden     
(DS 08/SVV/0961). Dabei soll dargestellt werden, welche der beschlossenen Vorschläge 
ganz oder teilweise umgesetzt wurden, welche Maßnahmen dazu getätigt wurden und welche 
Kosten dafür jeweils entstanden sind.  
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4 Zusammenfassung  
 
Der Bürgerhaushalt als wesentlicher Bestandteil der Bürgerkommune gewährleistet den 
Bürgerinnen und Bürgern als partizipatives Demokratieelement die mittelbare Beteiligung an 
der kommunalen Haushaltsdiskussion. Der Bürgerhaushalt hat dabei den Charakter eines 
langfristigen und kontinuierlichen Beteiligungsprojekts, welches die letztendliche Ent-
scheidungshoheit über den Haushaltsplan bei der Stadtverordnetenversammlung belässt.  

Der für die Beteiligung zugänglichen Gegenstände sind zunächst die sich im 
Zuständigkeitsbereich der Landeshauptstadt Potsdam befindenden steuerbaren Produkte. Es 
können Sonderthemen, wie im Fall der Bauinvestitionen, die zukünftig in zweijährigem 
Rhythmus beraten und votiert werden, als separater Beteiligungsgegenstand aufgenommen 
werden. Den Bürgerinnen und Bürgern stehen verschiedene Beteiligungswege offen. Sie 
werden sowohl über das Internet, in persönlichen Anschreiben als auch im Rahmen von 
Bürgerversammlungen über die Haushaltssituation und über den Verlauf des 
Bürgerhaushaltsverfahrens informiert.  

Der Ablauf des Beteiligungsverfahrens ist klar konzeptionell geregelt und lässt sich in 
mehrere Schritte untergliedern: Den Auftakt der Bürgerbeteiligung stellt die Informations-
veranstaltung dar, welche im zeitlichen Zusammenhang mit der Verabschiedung des 
Eckwertebeschlusses zum Haushalt durchgeführt wird.  

Im Anschluss an diese Informationsphase erfolgt das Sammeln der Vorschläge über die 
genannten Partizipationswege. Alle eingegangenen Anregungen werden zunächst priorisiert 
und dem sich aus Bürgern und Verwaltungsmitarbeitern zusammensetzenden 
Redaktionsteam übergeben. Daraufhin erfolgt die redaktionelle Bearbeitung der Vorschläge, 
die in der „Liste der Vorschläge der Bürgerinnen und Bürger“ zusammengefasst werden. 

Die sich anschließende Votierung der Vorschläge erfolgt mit Hilfe eines Punktesystems, im 
Rahmen dessen jede/r Bürger/in 3 mal 5 Punkte zur Vergabe (5 pro Kategorie: 
Haushaltskonsolidierung, Ergebnishaushalt, Finanzhaushalt) zur Verfügung hat. Die „Liste 
der Bürgerinnen und Bürger“ wird anschließend durch Vertreter der Bürgerschaft an die 
Stadtverordnetenversammlung übergeben. Die Stadtverordneten entscheiden über diese 
regelmäßig im Verlauf der Haushaltsdiskussion. 

Der Bürgerhaushaltszyklus endet mit der Rechenschaft, mit der den Bürgerinnen und 
Bürgern über die Berücksichtigung ihrer Vorschläge Bericht erstattet wird. Im zeitlichen 
Bezug beginnt der Bürgerhaushaltsprozess des darauffolgenden Jahres. 

Die Begleitung und Umsetzung des Bürgerhaushalts obliegt dem Projektteam, welches sich 
aus Vertretern der Stadtverordneten, der Bürgerschaft und der Verwaltung zusammensetzt. 
Ebenfalls organisatorisch unterstützend und mit der Beratung und Abstimmung über 
konzeptionelle Punkte ist die AG Bürgerhaushalt betraut. 

Nach dem Haushaltsbeschluss erfolgt die Rechenschaft über die Umsetzung der Vorschläge. 
 


